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Anlage 10 

Anforderungen an die Tarifanwendung  
 

 

1. Anwendung VGC-Tarif 

Für Fahrten im Landkreis Calw ist ausschließlich der Gemeinschaftstarif des 
Verkehrsgesellschaft Bäderkreis Calw mbH (VGC) als Höchsttarif nach den Bestimmungen 
des weiterhin gültigen „Kooperationsvertrag zwischen dem Landkreis Calw und den im 
Landkreis Calw tätigen Verkehrsunternehmen“ (vgl. Anhang zu dieser Anlage), der als 
allgemeinen Vorschrift im Landkreis Calw wirksam ist.  

Ergänzend wirkt die „Allgemeine Vorschrift gemäß Art. 3 Abs. 2 Verordnung (EG) Nr. 
1370/2007 über die Rabattierung von Zeitkarten im Ausbildungsverkehr im Rahmen des 
Verbundtarifes VGC (Satzung)“. Diese kann auf folgender Seite abgerufen werden: 

https://www.kreis-calw.de/media/custom/2442_4693_1.PDF?1506672254 

Die vollständigen VGC-Tarifbedingungen inklusive Tarifzonenplan sind unter dem folgenden 
Link verfügbar 

https://www.vgc-online.de/tickets-tarif/tarifbedingungen/ 

 

 

2. Mitwirkung im Verbund 

Das VU ist verpflichtet, an der Einnahmeaufteilung im VGC teilzunehmen und den 
„Tarifanwendungsvertrag zur Anwendung des VGC-Gemeinschaftstarifs“ mit der 
Verkehrsgesellschaft Bäderkreis Calw mbH (VGC) gemäß Anhang zu dieser Anlage 
abzuschließen.  
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